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DAFUR:

Marc-André Giger,
Direktor des
Konkordats der
Schweizerischen
Krankenversicherer

Die Zahl der Arzte in freier Praxis hat
sich in den letzten zehn Jahren um einen
Drittel erhoht. In der gleichen Zeit ha-
ben sich die Arztkosten der Kranken-
versicherer fast verdoppelt. Aufgrund
der Studentenzahlen und der rund 2300
auslidndischen Arzte in der Schweiz, die
neu eine Praxis eroffnen diirfen, werden
wir in Zukunft noch mit einer verstérk-
ten Zunahme der Zahl der Arztpraxen
rechnen miissen. Damit ist eine starke
Leistungsausweitung und in der Folge
ein erneuter Kosten- und Prdmienan-
stieg verbunden.
Diese Entwick-
lung kann nur
gestoppt werden,
wenn die Kran-
kenversicherer
nicht mehr verpflichtet sind, jeden
zugelassenen Leistungserbringer unter
Vertrag zu nehmen und mit ihm abzu-
rechnen.

Der Wegfall des Vertragszwangs gibt
den Krankenversicherern die Moglich-
keit, auf die Zusammenarbeit mit Arz-
ten zu verzichten, die immer wieder
unnotige Leistungen erbringen oder zu
viele Leistungen verrechnen. Den Ver-
sicherern geht es aber in erster Linie
darum, mit Arzten fortschrittliche Ver-
trdge abzuschliessen, die das wirt-
schaftliche Handeln belohnen und die
Voraussetzungen fiir gute Qualitét opti-
mieren.

Es gibt nicht nur Versicherer, sondern
auch Arztegruppen, die bereits Projekte
in dieser Richtung entwickeln. Wichtig
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Patienten haben weiterhin
die freie Arztwahl.
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ist fir die Versicherer, dass die grosse
Mehrheit der Arzte nicht mehr benach-
teiligt wird gegeniiber jener kleinen
Minderheit, die den Vertragszwang zur
Gewinnmaximierung auf Kosten der
sozialen Krankenversicherung genutzt
hat.

Patienten haben weiterhin die freie
Arztwahl. Zum einen haben die Versi-
cherer ein eminentes Interesse daran,
mit so vielen Arzten einen Vertrag abzu-
schliessen, dass sich ihre Kunden nicht
im Arztwahlrecht eingeschrankt fiihlen.
Zum andern kon-
nen alle Versicher-
ten jederzeit einen
neuen Versicherer
wihlen, der mit
ihrem bevorzugten
Arzt einen Vertrag hat. Schliesslich miis-
sen die Versicherten rechtzeitig tiber je-
de Anderung der Arzteliste informiert
werden, damit sie sich entscheiden
konnen.

Es geht bei der Aufthebung des Ver-
tragszwangs keineswegs um eine totale
Deregulierung der Krankenversiche-
rung. Die Pflichtleistungen bleiben
vollumfénglich erhalten und die Soli-
daritdt wird nicht angetastet. Es geht
aber darum, dass die Prdmiengelder so
bediirfnisgerecht und so effektiv als
moglich genutzt werden. Das ist auch
dringend notig. Sonst kénnten eines
Tages unter dem Stichwort «Rationie-
rung» Schritte notig werden, die wirk-
lich «wehtun».

Wetthewerh oder

Im Auftrag des Parlaments schlagt
der Bundesrat eine Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes vor.
Heute sind die Krankenversicherer
(Krankenkassen) gezwungen, mit
allen Leistungserbringern (nament-
lich den Arzten) einen Tarifvertrag
abzuschliessen. Damit miissen die
Versicherer die kassenpflichtigen

Leistungen aller Leistungserbrin-

Steht es fortan im Ermessen der Krankenkassen, mi
abschliessen?
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Vertragszwang?

genden vergiiten. Fiir die Versicher-
ten besteht so die freie Wahl der
Arztin oder des Arztes. Beim neuen
Modell miissen die Krankenkassen
nur mit jenen Leistungserbringern
abrechnen, mit denen sie sich vor-
her auf einen Tarifvertrag geeinigt
haben. Damit wird die freie Arztwahl
teilweise eingeschrankt, meinen die

Gegner.

velchen Arztinnen und Arzten sie einen Tarifvertrag
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DAFUR UND DAGEGEN

Der Ausschuss der Stiftung Schwei-
zerische Patienten-Organisation (SPO)
ist gegen die Aufhebung des Kontrahie-
rungszwangs, weil die Kriterien fiir die
neuen Vertrdge zurzeit nicht bekannt
sind. Wir miissen wissen, welche Krite-
rien die Arzte erfiillen miissen, wenn
neue Vertrdge abgeschlossen werden.
Ein Familienvater kiindigt seine Woh-
nung auch nicht, bevor der neue Miet-
vertrag nicht «unter Dach» ist.

Die vorliegende Teilrevision des Bun-
desgesetzes {iiber die Krankenversi-
cherung hat ein-
schneidende Fol-
gen zum Nachteil
der Kranken. Freie
Arztewahl hitten
nur noch Patien-
ten mit Zusatzversicherungen. Die Jun-
gen, die Gesunden und die Reichen
konnen sich eine Zusatzversicherung
leisten, die kranken und alten Men-
schen werden nicht aufgenommen. Ha-
ben zwei behandelnde Arzte, zum Bei-
spiel Hausarzt und Augenarzt, keinen
Vertrag mehr mit der gleichen Versiche-
rung, muss der Patient sich entschei-
den, ob er den Hausarzt oder Augen-
arzt beibehalten will.

Der ganze Systemwechsel wiirde auf
dem Riicken der Patienten ausgetragen.
Besonders bei Notféllen wiirden die Pa-
tienten zweimal zur Kasse gebeten, ers-
tens fiir die Prdmien und zweitens fiir
die Arztrechnung, weil die Patienten un-
ter Notfall etwas anderes verstehen als
die Krankenkassen.

Sicherheit fiir die Patienten
steht im Vordergrund

ZVG

DAGEGEN:

Margrit Kessler,
Prasidentin der
Stiftung Schweizeri-
sche Patienten-
Organisation

Das neue System wiirde vom -Arzt
verlangen, eine édrztliche Leistung zu
verweigern, wenn der Patient mit der
Krankenkasse des Arztes keinen Ver-
trag abgeschlossen hat. Ob es sich um ei-
nen Notfall handelte oder nicht, weiss
der Arzt erst nach dem Untersuch. Weist
der Arzt einen Patienten ab, kann dies
zu einer Katastrophe fiihren. Handelte

es sich um eine Bagatelle, wird der

Patient die Rechnung selbst bezahlen
miissen.

Die Zahl der auslidndischen Arzte
konnte mit der
Aufhebung  des
Kontrahierungs-
zwangs massiv zu-
nehmen, wenn
Krankenkassen
mit den billiger arbeitenden EU-Arzten
Vertrédge abschliessen.

Auch die SPO ist der Meinung, dass
die Krankenkassen nicht gezwungen
werden sollten, mit Arzten, welche kei-
ne Weiterbildungen besuchen, iiberh6h-
te Honorare oder Leistungen in Rech-
nung stellen, die nicht durchgefiihrt
wurden (den so genannten «schwarzen
Schafen»), Vertrdge abzuschliessen.

Die SPO will Transparenz iiber die
zukiinftigen Vertrdge. Sicherheit fiir die
Patienten steht im Vordergrund. Entwe-
der erfiillt ein Arzt die Kriterien und er
bekommt von allen Krankenversiche-
rungen einen Vertrag, oder er erfiillt sie
nicht und bekommt von keiner Kran-
kenversicherung einen Vertrag.

21



	Dafür und dagegen : Wettbewerb oder Vertragszwang?

